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Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG

Entsprechenserklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats der Delticom AG gemäß § 161 AktG

1. Die Delticom AG hat seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung am 19.03.2013 den Emp
fehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 15.05.2012, veröf
fentlicht im amtlichen Teil des Bundesanzeigers am 15.06.2012, bis einschließlich 9.06.2013 mit
folgenden Abweichungen entsprochen:

Der Empfehlung gemäß 2.3.2 des Kodex, allen in- und ausländischen Finanzdienstleistern, Akti
onären und Aktionärsvereinigungen die Einberufung der Hauptversammlung mitsamt den Einbe
rufungsunterlagen auf elektronischem Wege zu übermitteln, wenn die Zustimmungserfordernis
se erfüllt sind, wurde nicht entsprochen. Die Übermittlung auf elektronischem Wege ist gemäß
§ 30b Abs. 3 Nr. 1 a) WpHG nur zulässig, wenn die Hauptversammlung zugestimmt hat. Dies ist
war bis zur Hauptversammlung am 30. April 2013 nicht der Fall.

Der Empfehlung gemäß Ziffer 3.8 des Kodex, für die Mitglieder des Aufsichtsrats einen Selbst
behalt in der D&O-Versicherung zu vereinbaren, wurde nicht entsprochen. Wir sind der Auffas
sung, dass das Engagement und die Verantwortung, mit der die Mitglieder des Aufsichtsrats ihre
Aufgaben wahrnehmen, durch Vereinbarung eines Selbstbehaltes nicht verbessert werden.

Der Empfehlung gemäß Ziffer 5.3 des Kodex, abhängig von den spezifischen Gegebenheiten
Ausschüsse im Aufsichtsrat zu bilden, wurde nicht entsprochen. Nach unserer Auffassung ist es
nicht sinnvoll, bei einem mit drei Mitgliedern besetzten Aufsichtsrat Ausschüsse zu bilden.

Der Empfehlung gemäß Ziffer 5.4.1 des Kodex, bei der Zusammensetzung des Aufsichtsrats
konkrete Ziele zu benennen und eine angemessene Beteiligung von Frauen vorzusehen, wurde
nicht entsprochen. Der Aufsichtsrat legt bei seiner Besetzung ausschließlich Wert auf die Kom
petenz und Qualifikation der Kandidaten. Wir sind der Auffassung, dass dies im Interesse der
Delticom AG ist. Vor diesem Hintergrund hat sich der Aufsichtsrat auch keine konkreten Ziele für
die Zusammensetzung des Aufsichtsrats gemäß Ziffer 5.4.1 Abs. 2 des Kodex gegeben.

2. Den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom
13.05.2013 hat die Delticom AG seit ihrer Bekanntmachung im Bundesanzeiger am 10.06.2013
und wird die Delticom AG auch zukünftig mit folgenden Abweichungen entsprechen:

Der Empfehlung gemäß Ziffer 3.8 des Kodex, für die Mitglieder des Aufsichtsrats einen Selbst
behalt in der D&O-Versicherung zu vereinbaren, wurde nicht und wird auch zukünftig nicht ent
sprochen. Wir sind der Auffassung, dass das Engagement und die Verantwortung, mit der die
Mitglieder des Aufsichtsrats ihre Aufgaben wahrnehmen, durch Vereinbarung eines Selbstbehal
tes nicht verbessert werden.

Der Empfehlung gemäß Ziffer 4.2.3 Absatz 2 Satz 6 des Kodex, dass die Vergütung insgesamt
und hinsichtlich ihrer variablen Vergütungsteile betragsmäßige Höchstgrenzen aufweisen soll,
wurde nicht und wird auch zukünftig nicht entsprochen. Der Aufsichtsrat hat im Jahr 2012 das
System der Vorstandsvergütung grundlegend überarbeitet und ein differenziertes, den Vorgaben
des Gesetzes zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung genügendes System geschaffen.
Hierbei unterliegt die Summe aus Erfolgs- und Ermessenstantieme einem zweifachen Cap. Es
ist jedoch weder ein Cap für die Gesamtvergütung, noch für jede variable Vergütungskomponen
te einzeln oder Nebenleistungen vorgesehen. Der Aufsichtsrat ist der Auffassung, dass dieses
System einen angemessenen Schutz vor ausufernden Vergütungen zu Lasten der Gesellschaft
bietet und möchte daher im Interesse der Regelungskonstanz von erneuten Änderungen abse
hen, wenn er diese nicht für zwingend erforderlich erachtet.



Der Empfehlung gemäß Ziffer 5.3 des Kodex, abhängig von den spezifischen Gegebenheiten
Ausschüsse im Aufsichtsrat zu bilden, wurde nicht und wird auch zukünftig nicht entsprochen.
Nach unserer Auffassung ist es nicht sinnvoll, bei einem mit drei Mitgliedern besetzten Aufsichts
rat Ausschüsse zu bilden.

Der Empfehlung gemäß Ziffer 5.4.1 des Kodex, bei der Zusammensetzung des Aufsichtsrats
konkrete Ziele zu benennen und eine angemessene Beteiligung von Frauen vorzusehen, wurde
nicht und wird auch zukünftig nicht entsprochen. Der Aufsichtsrat legt bei seiner Besetzung aus
schließlich Wert auf die Kompetenz und Qualifikation der Kandidaten. Wir sind der Auffassung,
dass dies im Interesse der Delticom AG ist. Vor diesem Hintergrund hat sich der Aufsichtsrat
auch keine konkreten Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats gemäß Ziffer 5.4.1
Abs. 2 des Kodex gegeben.

Hannover, den 18. März 2014
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